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Taambe

Aufgabe der Datenverarbeıitung 1 kırc  Iıchen Bereich 1sT CS, OQıe Tätigkeıit der
Dienststellen und Einrichtungen der Katholischen Kırche fördern €] I11USS

gewährleistet Sse1N, Qass der Einzelne urc den Umgang mıt SeEINenN personenbezO-
aten ın SCE1INemM Persönlichkeitsrecht geschützt WITd. ufigrun des Rechtes

der Katholischen rche, ihre Angelegenheiten selhst regeln, wIrd Ad1esem
WRecC Ae olgende Oranun erlassen:

Zweck und Anwendungsbereich
(1) WRecC Qieser Oranun: 1st CS, den Einzelnen Qavor schützen, Qass urc
den Umgang mi1t SeEINen personenbezogenen aten ın SCE1INemM Persönlichkeitsrecht
beeinträchtigt wIrd.
(2) 1ese Anordnung <allı ür Ae rhebung, Verarbeiltung und Nutzung personenbe-
zogener aten Uurc

Ordensgemeinschaften und selbständige Klöster päpstliıchen Rechts und OQıe
VO  — Ihnen Sanz oder mehrheitlich getragenen er und Einrichtungen
Ohne Rücksicht auf ihre zı vIile Rechtsform.

(3) SOWwEeIT hbesondere kiırchliche oder staatliche Rechtsvorschniften auf personenbe-
zogene aten eEinschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden SINd, e  en S1e

F7 den Vorschnften AMeser Anordnung VOT. IIe Verpflichtung ZU!T Wahrung des Beicht-72

Anordnung über den kirchlichen Datenschutz 
– KDO (Ordensversion)
Neufassung gemäß dem Beschluss
der Mitgliederversammlung der DOK vom 4.6.2014*

Präambel

Aufgabe der Datenverarbeitung im kirchlichen Bereich ist es, die Tätigkeit der 

Dienststellen und Einrichtungen der Katholischen Kirche zu fördern. Dabei muss 

gewährleistet sein, dass der Einzelne durch den Umgang mit seinen personenbezo-

genen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht geschützt wird. Aufgrund des Rechtes 

der Katholischen Kirche, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, wird zu diesem 

Zweck die folgende Anordnung erlassen: 

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Anordnung ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch 

den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht 

beeinträchtigt wird.

(2) Diese Anordnung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-

zogener Daten durch:

Ordensgemeinschaften und selbständige Klöster päpstlichen Rechts und die 

von ihnen ganz oder mehrheitlich getragenen Werke und Einrichtungen 

ohne Rücksicht auf ihre zivile Rechtsform.

(3) Soweit besondere kirchliche oder staatliche Rechtsvorschriften auf personenbe-

zogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie 

den Vorschriften dieser Anordnung vor. Die Verpflichtung zur Wahrung des Beicht- 
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und Seelsorgegeheimn1sses, anderer gesetzlicher Geheimhaltungspflichten Oder VO  —

anderen Berufs- oder hbesonderen Amtsgeheimnissen, AIie nıcht auf gesetzlichen
Vorschnften beruhen, hleibt unberührt.

Begriffsbestimmungen
(1) Personenbezogene aten SINa Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse e1ner bestimmten Oder eshmmbaren natürlichen Person (Betroffener)
(2) Automatsierte Verarbeitung 1st dIie rhebung, Verarbeitung oder Nutzung O-
nenbezogener aten Eınsatz VO  — Datenverarbeitungsanlagen. Eiıne nıcht r  etomatısıerte atel 1st Jede nıcht automahtısıerte ammlun personenbezogener Da-
ten, dIie gleichartıg aufgebaut 1st und ach bestimmten Merkmalen zugänglich 1st
und ausgewertet werden kann.
(3) Theben 1sT dQas Beschafftfen VOTl aten über den Betroffenen ULE JUGQLUNNUÜN(4) Verarbeiten 1sT dQas Speichern, Verändern, Übermitteln, 5Sperren und Öschen
personenbezogener aten. Im Einzelnen lst, ungeachtet der €] angewendeten
Verfahren,

Speichern dQas Erfassen, uUulmnehmen Oder Tbewahren personenbezogener
aten auf e1nem Datenträger ZU /7wecke Ihrer weıteren Verarbeitung Oder
Nutzung,
Verändern Qas ınha  1C Umgestalten gespelicherter personenbezogener
aten,
Übermüitteln Qas Bekanntgeben gespelcherter Oder Uurc Datenverarbeitung
ewoNNeENeEr personenbezogener aten einen Dritten ın der e1Ise, Qass
a} Ae aten den Dntten weltergegeben werden Oder
b) der Dritte ZUT Einsicht oder ZU Tru bereitgehaltene aten einsieht

oder abruft,
Sperren Qas Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener aten, ihre
welıltere Verarbeitung Oder Nutzung einzuschränken,
Öschen Qas Unkenntlichmachen gespelcherter personenbezogener aten.

(5) Nutzen 1st Jede Verwendun personenbezogener aten, SOWEIT 0S sıch nıcht
Verarbeiltung handelt
(6) Anonymisleren 1st Qas Verändern personenbezogener aten derart, AQass OQıe FEIlN-
zelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nıcht mehr Oder 11UTr m1t
e1nem unverhältnısmäßieg großen Aufwand Zeıt, Kosten und Arbeitskra Ce1iner
bestimmten Oder eshmmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.
(7) Pseudonymisleren 1st Qas Ersetizen des Namens und anderer Idenunkatonsmerk-
male urc en Kennzeichen dem ‚WEC Ae Bestimmung des Betroffenen AUS-

ZUSC  1eben Oder wesentlich erschweren.
(8) Verantwortliche Stelle 1sT Jede Person oder telle, Ae personenbezogene aten
für sich selhst erhebt, verarbeıtet Oder Oder Aiıes urc andere 1m Aulftrag VOT-—

nehmen lässt
(9) Empfänger 1st Jede Person oder telle, Ae aten erhält Dritter 1st Jede Person
oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle Dritte Sind nıcht der Betroffene 73
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und Seelsorgegeheimnisses, anderer gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von 

anderen Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen 

Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung perso-

nenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. Eine nicht au-

tomatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung personenbezogener Da-

ten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist 

und ausgewertet werden kann.

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen 

personenbezogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten 

Verfahren, 

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener 

Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder 

Nutzung, 

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener

Daten, 

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung 

gewonnener personenbezogener Daten an einen Dritten in der Weise, dass

a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder

b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht 

oder abruft,

4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre 

weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken, 

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten. 

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um 

Verarbeitung handelt. 

(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Ein-

zelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit 

einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. 

(7) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerk-

male durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen aus-

zuschließen oder wesentlich zu erschweren.

(8) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten 

für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vor-

nehmen lässt.

(9) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. Dritter ist jede Person 

oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene 



SOWIE diejenigen ersconen und tellen, OQıe 1 Geltungsbereich Qieser Anordnung
personenbezogene aten 1m Aulftrag erheben, verarbeıten Oder nultlzen.
(10) Besondere rtTien personenbezogener aten SINa Angaben über dIie rassische
und ethnische erkun: politsche Meınungen, relig1öse Oder philosophische Über-
zeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeıt, Gesuncheit Oder Sexualleben azu Sehört
nicht Ae Zugehörigkeiıit Ce1iner Kırche oder sonstigen Keligi1onsgememnschaft.
(11) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien SsSind Datenträger,

dIie den Betroffenen ausgegeben werden,
auf denen personenbezogene aten über Ae Speicherun hinaus urc dIie
ausgebende oder &e1iNe andere Stelle automatısıert verarbeıtet werden können
und
he] denen der Betroffene Qiese Verarbeitung 11UTr urc den ebrauc des
Meciums hbeeinflussen kann.

(12) Beschäftigte Sind insbesondere
erlker, Kandıdaten für Qas Priesteram oder ın e1nem kırc  ıcCchen Beamten-
verhältnıs stehende ersonen, m1t Ausnahme der Ordensangehörigen der
eıgenen Ordensgemeinschaft,
Ordensangehörige, SOWEIT S1e auf e1iner Planstelle ın e1ner Einrichtung der
eıgenen Ordensgemeinschaft Oder aufgrund CE1INESs Gestellungsvertrages alı
SINd,
ın e1nem Arbeitsverhältnıs stehende ersonen,

iIhrer Berufsbildun: tatıge ersonen mıt Ausnahme der Postulanten und
Novızen,
Teilnehmende Leistungen ZUr el  aDe Arbeitsieben SOWI1E
Abklärungen der beruflichen kEıgnung oder Arbeıltserprobungen (Rehabilita-
tionen),
ın anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tatıge ersonen,
ach dem Bundesireiwilligendienstgesetz oder ın vergleic  arcn Jensten
tatıge ersonen,
ersonen, OQıe Ihrer wIrtschaftlichen Unselbstständigkeıt als arbelt-
nehmerähnliche ersonen anzusehen SINd; Aesen ehören auch OQıe ın
Heimarbeit Beschäftigten und dIie Ihnen Gleichgestellten,
sich LÜr 1in Beschäftigungsverhältnis Bewerbende SOWIE ersonen, deren
Beschäftigungsverhältnis eendet 1sSt.

Datenvermeidung und Datensparsamkeıt
DIe rhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener aten und AIie
Auswahl und Gestaltung VO  — Datenverarbeitungssystemen Ssind dem Ziel
auszurichten, wen1g personenbezogene aten WIE möglıich erheben,
verarbeıten oder nutlzen Insbesondere SINa personenbezogene aten
anonymiısieren oder pseudonymisleren, SO WEIT Aies ach dem Verwendungs-
zweck möglıich 1sT und der Aufwand niıcht auber Verhältnis ZU angestrebten
Schutzzweck steht74

sowie diejenigen Personen und Stellen, die im Geltungsbereich dieser Anordnung 

personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen.

(10) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische 

und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Über-

zeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. Dazu gehört 

nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder sonstigen Religionsgemeinschaft.

(11) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien sind Datenträger,

1. die an den Betroffenen ausgegeben werden, 

2. auf denen personenbezogene Daten über die Speicherung hinaus durch die 

ausgebende oder eine andere Stelle automatisiert verarbeitet werden können 

und 

3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch den Gebrauch des 

Mediums beeinflussen kann.

(12) Beschäftigte sind insbesondere

1. Kleriker, Kandidaten für das Priesteramt oder in einem kirchlichen Beamten-

verhältnis stehende Personen, mit Ausnahme der Ordensangehörigen der 

eigenen Ordensgemeinschaft,

2. Ordensangehörige, soweit sie auf einer Planstelle in einer Einrichtung der 

eigenen Ordensgemeinschaft oder aufgrund eines Gestellungsvertrages tätig 

sind,

3. in einem Arbeitsverhältnis stehende Personen,

4. zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit Ausnahme der Postulanten und 

Novizen,

5. Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an

Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobungen (Rehabilita-

tionen),

6. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tätige Personen,

7. nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder in vergleichbaren Diensten 

tätige Personen,

8. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeit-

nehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in 

Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,

9. sich für ein Beschäftigungsverhältnis Bewerbende sowie Personen, deren 

Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

§ 2a Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und die

Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel

auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu

verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere sind personenbezogene Daten zu

anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungs-

zweck möglich ist und der Aufwand nicht außer Verhältnis zum angestrebten 

Schutzzweck steht.



Zulässigkeıt der Datenerhebung, -verarbeitung der —-nutzung
(1) Ihe rhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener aten 1st 11UrTr

läss]1g, SOWEIT
Mese Oranun Oder &e1INe andere kırchliche oder &e1INe staatliche Rechtsvor-
cChrıift S1P Tlaubt oder anordnet Oder
der Betroffene eingewilligt hat

(2) Wird Ae Einwilligun: he] dem Betroffenen eingeholt, 1st auf den WRecC der
rhebung, Verarbeiltung oder Nutzung SOWIl1e, SOWEIT ach den Umständen des FEIlN-
zelfalles erforderlic Oder auf Verlangen, auf Ae Folgen der Verweigerung der FEIlN-
willıgung hinzuwelsen. Ihe Einwilligun: 1st 11UTr wirksam, WEeNnN S1P auf der Ireien
Entscheidun: des Betroffenen hberuht S1e hbedarf der Schnftform, SOWEIT nıcht
gen besonderer Umstände &e1iNe andere Form angemessenh 1sSt. So1l Ae Einwilligun:

m1t anderen Erklärungen schnftlich erteilt werden, 1st Ae Einwilligungs-
erklärung 1m außeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben. ULE JUGQLUNNUÜN
(3) Im Bereich der wISsenschaftlichen Forschung 1€: en hbesonderer Umstand 1m
ınNNe VOT Ahsatz Saltz auch dQdann VOTI, WEnnn Uurc Ae Schnftform der bestimm-

Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In A1esem Fall Sind der Hınwels
ach Ahsatz Satz und Ae Gründe, AUS denen sich Ae erhebliche Beeinträcht-
Sung des bestimmten Forschungszweckes erg1bt, schnftlich festzuhalten.
(4) SOwelIlt hbesondere Arten personenbezogener aten (S Ahbsatz 10) erhoben, VCI-

arbeıtet Oder SENUTZLT werden, I11USS sich Ae Einwilligun arüber hinaus ausctück-
iıch auf Qiese aten hbezilehen.
(5) SOweIıt automatısıerte Verarbeitungen hbesondere Risiken für dIie Rechte und Freli-
heiten der Betroffenen aufwelsen, unterliegen S1e der Prüfung VOT begınn der erar-
beıtung (Vorabkontrolle Fıne Vorabkontrolle 1sT Inshbesondere durchzuführen, WEnnn

besondere rtTien personenbezogener aten (S Ahbsatz 10) verarbeitet WT —

den Oder
OQıe Verarbeitung personenbezogener aten Qazu bestimmt 1st, OQıe Person-
1C  el des Betroffenen hbewerten einschlheßlic SC1INer Fähl  elten, SC1INer
e1stun: oder SC1INES Verhaltens,

( S11 denn, AQass &e1INe gesetzliche VerpfIlichtung Oder &e1iNe Einwilligun des Betrof-
fenen vorliegt Oder Ae rhebung, Verarbeitung oder Nutzung für dIie Begründung,
Durchführung oder Beendigung Ce1INEeSs rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäfts-
ähnlichen Schuldverhältnisses m1t dem Betroffenen erforderlic 1sSt.
(6) Zuständig für OQıe Vorabkontrolle 1sT der betrmebliche Datenschutzbeauftragte;
SOWEIT kein betneblicher Datenschutzbeauftragter este 1st, 1st für dIie Vorabkont-
rFo der Ordensdatenschutzbeauftragte zuständlg.

Meldepflicht und Verzeichnis

(1) IIe ın Ahsatz geNannten tellen Sind verpllichtet, Verfahren automatısıer-
ter Verarbeitung VOT Inbetrebnahme dem Ordensdatenschutzbeauftragten

melden
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§ 3 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten ist nur zu-

lässig, soweit 

1. diese Anordnung oder eine andere kirchliche oder eine staatliche Rechtsvor-

schrift sie erlaubt oder anordnet oder 

2. der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der 

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit nach den Umständen des Ein-

zelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Ein-

willigung hinzuweisen. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien 

Entscheidung des Betroffenen beruht. Sie bedarf der Schriftform, soweit nicht we-

gen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung 

zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungs-

erklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben. 

(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im 

Sinne von Absatz 2 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimm-

te Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis 

nach Absatz 2 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchti-

gung des bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten.

(4) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 10) erhoben, ver-

arbeitet oder genutzt werden, muss sich die Einwilligung darüber hinaus ausdrück-

lich auf diese Daten beziehen.

(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere Risiken für die Rechte und Frei-

heiten der Betroffenen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung vor Beginn der Verar-

beitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzuführen, wenn 

1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 10) verarbeitet wer-

den oder

2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die Persön-

lichkeit des Betroffenen zu bewerten einschließlich seiner Fähigkeiten, seiner 

Leistung oder seines Verhaltens,

es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung des Betrof-

fenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Begründung, 

Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäfts-

ähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist.

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte; 

soweit kein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt ist, ist für die Vorabkont-

rolle der Ordensdatenschutzbeauftragte zuständig.

§ 3a Meldepflicht und Verzeichnis

(1) Die in § 1 Absatz 2 genannten Stellen sind verpflichtet, Verfahren automatisier-

ter Verarbeitung vor Inbetriebnahme dem Ordensdatenschutzbeauftragten

zu melden.



(2) IIe Meldung hat olgende Angaben enthalten
ame und AÄAnschnft der verantwortlichen telle,
Vorstände, Geschäftsführer Oder sonstige gesetzliche Oder ach der Verfas-
sung der Stelle erufene Leiter und Ae mi1t der Leiıtung der Datenverarbeitung
beauftragten ersonen,
Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung Oder —-nutzung,
C1INe Beschreibung der hbetroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen
aten oder Datenkategorien,
Empfänger oder Kategorien VO  — Empfängern, denen AIie aten mitgeteilt
werden können,
Kegelirıisten für OQıe Öschun: der aten,
C1INe eplante Datenübermittlung 1INSsS Ausland,
C1INe allgemeine Beschreibung, Ae ( ermöglicht, vorläufig beurte1len, obh
OQıe Maßnahmen ach KDO ZU!T Gewährleistung der Sicherheit der ear-
beıtung angemessech SINd,
zugriMfsberechügte erschen.

(3) Die Meldepflicht en WEnnn ür Ae verantwortliche Stelle en betnmeblicher
Datenschutzbeauftragter ach este wurde. S1e en ferner, WEnnn Ae VCI-

antwortliche Stelle personenbezogene aten für eigene /7wecke erhebt, verarbeitet
Oder n  ZL, hierbe]l ın dere höchstens zehn ersonen ständiıg mıt der rhebung,
Verarbeitung Oder Nutzung personenbezogener aten beschäftigt und entweder E1-—

Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die rhebung, Verarbeitung Oder
Nutzung für dIie Begründung, Durchführung Oder Beendigung Ce1INEes rechtsgeschäft-
lıchen Oder rechtsgeschäftsäihnlichen Schuldverhältnisses m1t dem Betroffenen (1 —

forderlich Ist.
(4) IIe Angaben ach Ahbhsatz Ssind VO  — der kırchlichen Stelle ın einem VerzeichnIıis
vorzuhalten. S1e macht dIie Angaben ach Ahbsatz Nr. hıs auf Antrag Jeder-
IHNann ın gee1gneter e1ISE verfügbar, der en berechtigtes Interesse nachwelIist.

Datengeheimnis
Den he]l der Datenverarbeitung tatıgen ersonen 1st untersagt, personenbezogene
aten unDeIu erheben, verarbeıten oder nutzen (Datengeheimnis). 1ese
ersconen SsSind he]l der ulmnahnme iIhrer Tätgkeit auf dQas Datengeheimni1s schnftlich

verpflichten. Das Datengeheimni1s esteht auch ach Beendigung Ihrer Tätigkeit
fort.

Unabdingbare Rechte des Betroffenen

(1) Ihe Rechte des Betroffenen auf UusSskun (S 13) und auf Berichtigung, öschun
Oder 5Sperrung (S 14) können nıcht Uurc Kechtsgeschäft ausgeschlossen oder he-
schränkt werden.
(2) Sind OQıe aten des Betroffenen automatısıer ın e1iner eISE gespeichert, Qass
mehrere tellen speicherungsberechtigt SINd, und 1st der Betroffene nıcht ın der76

(2) Die Meldung hat folgende Angaben zu enthalten

1. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle,

2. Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche oder nach der Verfas-

sung der Stelle berufene Leiter und die mit der Leitung der Datenverarbeitung 

beauftragten Personen,

3. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung,

4. eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen 

Daten oder Datenkategorien,

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt 

werden können,

6. Regelfristen für die Löschung der Daten,

7. eine geplante Datenübermittlung ins Ausland,

8. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurteilen, ob 

die Maßnahmen nach § 6 KDO zur Gewährleistung der Sicherheit der Bear-

beitung angemessen sind,

9. zugriffsberechtigte Personen.

(3) Die Meldepflicht entfällt, wenn für die verantwortliche Stelle ein betrieblicher 

Datenschutzbeauftragter nach § 20 bestellt wurde. Sie entfällt ferner, wenn die ver-

antwortliche Stelle personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet 

oder nutzt, hierbei in der Regel höchstens zehn Personen ständig mit der Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt und entweder ei-

ne Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäft-

lichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen er-

forderlich ist.

(4) Die Angaben nach Absatz 2 sind von der kirchlichen Stelle in einem Verzeichnis 

vorzuhalten. Sie macht die Angaben nach Absatz 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag jeder-

mann in geeigneter Weise verfügbar, der ein berechtigtes Interesse nachweist.

§ 4 Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist untersagt, personenbezogene 

Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese 

Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis schriftlich 

zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit 

fort. 

§ 5 Unabdingbare Rechte des Betroffenen

(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§ 13) und auf Berichtigung, Löschung 

oder Sperrung (§ 14) können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder be-

schränkt werden. 

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in einer Weise gespeichert, dass 

mehrere Stellen speicherungsberechtigt sind, und ist der Betroffene nicht in der 



Lage, festzustellen, welche Stelle Ae aten gespelchert hat, kann CT sich Jede
AMeser tellen wenden. 1eSe 1st verpflichtet, dQas Vorbringen des Betroffenen dIie
telle, Ae OQıe aten gespeicher hat, weIlterzuleliten. Der Betroffene 1st über dIie Wel-
terleıtung und jene Stelle unternchten.

Beobachtung öffentlich zugänglicher Raume mıt
optisch-elektronischen Einrichtungen

(1) Ihe Beobachtung OÖffentlich zugänglicher aume m1t opüusch-elektronischen FEIlN-
rnchtungen (Videoüberwachung) 1sT 11UTr zulässıg, SOWEIT S1P

ZU!T Aufgabenerfüllung Oder ZU!T Wahrnehmung des Hausrechts oder
ZU!T Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte /7wecke

erforderlic 1st und keine Anhaltspunkte bestehen, AQass schutzwürdige Interessen
der Betroffenen überwliegen.
(2) Der Umstand der Beobachtung und dIie verantwortliche Stelle Sind urc ee1g- ULE JUGQLUNNUÜN
ele Maßnahmen erkennbar machen.
(3) Ihe Verarbeitung oder Nutzung VOT ach Ahsatz erhobenen aten 1st Zzuläss1g,
WEnnn S1P ZU Frreichen des verfolgten /7wecks erforderlic 1st und keine Anhalts-
punkte bestehen, Qass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwlegen.
(4) erden urc Videoüberwachun erhobene aten Ce1nNer bestimmten Person
geordnet, 1sT Aiese über &e1INe Verarbeitung oder Nutzung entsprechend
benachrichtigen.
(5) IIe aten Sind unverzüglich löschen, WEnnn S1P ZU!T Erreichung des /7wecks
nıcht mehr erforderlic SINa oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen e1iner
welteren Speicherun: entgegenstehen.

Mobile personenbezogene Speicher- und
Verarbeitungsmedien

(1) IIe telle, dIie en mobiles personenbezogenes Speicher- und Verarbeitungsme-
AqA1um ausg1ibt oder en Verfahren ZU!r automatısıerten Verarbeitung personenbezoge-
NCr aten, dQas Sanz oder tellweIise auf einem Oolchen Medium Dläuft, auf Qas Me-
AqA1um aufbringt, äandert Oder hlerzu bereıthält, I11USS den Betroffenen

über ihre IdenUtät und schnft,
ın allgemein verständlicher Form über dIie Funkthonswelse des Mediums e1N-
SC  1enL1c der der verarbeitenden personenbezogenen aten,
darüber, WIE CT SC1INEe Rechte ach den 55 und ausüben kann und über
Ae he]l Verlust oder Zerstörung des Mediums treffenden Maßnahmen

unterrichten, SOWEIT der Betroffene nıcht hereIits ennnıs erlangt hat
(2) Ihe ach Ahbsatz verpfilichtete Stelle hat alur (018 tragen, Qass OQıe ZU!r

Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen (Jeräte oder Einrichtungen ın
angemessechnemM Umfang Zzu unentgeltlichen ebrauc ZU!r Verfügung stehen.
(3) Kommunikationsvorgänge, OQıe auf dem Medium &e1INe Datenverarbeitung AUS1Ö-
SCIHI1, mMUSSEeN für den Betroffenen eindeutig erkennbar SC1IN. f 7
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Lage, festzustellen, welche Stelle die Daten gespeichert hat, so kann er sich an jede 

dieser Stellen wenden. Diese ist verpflichtet, das Vorbringen des Betroffenen an die 

Stelle, die die Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. Der Betroffene ist über die Wei-

terleitung und jene Stelle zu unterrichten. 

§ 5a Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit
optisch-elektronischen Einrichtungen

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Ein-

richtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

2. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen 

der Betroffenen überwiegen.

(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle sind durch geeig-

nete Maßnahmen erkennbar zu machen.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, 

wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhalts-

punkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zu-

geordnet, ist diese über eine Verarbeitung oder Nutzung entsprechend § 13 a zu 

benachrichtigen.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks 

nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer 

weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 5b Mobile personenbezogene Speicher- und
Verarbeitungsmedien

(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher- und Verarbeitungsme-

dium ausgibt oder ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten, das ganz oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf das Me-

dium aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss den Betroffenen

1. über ihre Identität und Anschrift,

2. in allgemein verständlicher Form über die Funktionsweise des Mediums ein-

schließlich der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten,

3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 13 und 14 ausüben kann und über 

die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu treffenden Maßnahmen 

unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kenntnis erlangt hat.

(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass die zur 

Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Geräte oder Einrichtungen in 

angemessenem Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung stehen.

(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine Datenverarbeitung auslö-

sen, müssen für den Betroffenen eindeutig erkennbar sein.



echniısche und organisatorische Maßnahmen

Kirchliche tellen 1m Geltungsbereich des Ahsatz 2, OQıe selhst Oder 1 Aulftrag
personenbezogene aten erheben, verarbeıten Oder nutzen, en OQıe technıschen
und organisatorischen Maßnahmen treffen, dIie erforderlic SINd, dIie Ausfüh-
rung der Vorschnften AMeser Anordnung, insbesondere OQıe ın dera Qieser
Oranun: geNannten Anforderungen gewährleisten. FErforderlich Sind Maßnah-
LNEeN UT, WEeNnN ihr Aufwand ın einem angemessenen Verhältnıs dem angestreb-
ten Schutzzweck steht

Einrichtung automatısıerter Abrufverfahren

(1) IIe Einrichtung Ce1INEes automatlsiıerten Verfahrens, dQas OQıe Übermittlung O-
nenbezogener aten Uurc hbruf ermöglicht, 1st zulässıg, SOWEIT AMeses Verfahren

Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der
urgaben Oder Geschäftszwecke der bete1l1  en tellen angemesseh 1st. DIe Vor-
schrniften über dIie Zulässigkeit des einzelnen Ahrufes leiben unberührt.
(2) Ihe bete1l]ı  cn tellen en gewährleisten, Qass dIie Zulässigkeit des Ahb-
rufverfahrens kontrolhle werden kann. Hıerzu en S1P SCHT  1C festzulegen:

ass und WRecC des Abrufverfahrens,
Drnıitte, dIie übermittelt wIrd,

der übermi1ittelnden aten,
ach erforderliche technısche und organıisatorische Maßnahmen

(3) UÜber dIie Einrichtung VO  — Abrufverfahren 1sT der Ordensdatenschutzbeauftragte
Mitteilung der Festlegungen des Ahsatz üunterrichten.

(4) Ihe Verantwortung für OQıe Zulässigkeıit des einzelnen Ahrufs ra der Dritte,
den übermittelt WITd. Ihe speichernde Stelle prü dIie Zulässigkeıit der Abhbrufe UT,
WEnnn Qazu Anlass esteht Ihe speichernde Stelle hat gewährleisten, AQass OQıe
Übermittlung personenbezogener aten zumındest Uurc gee1gnNete Stichproben-
verfahren festgestellt und überprüft werden kann. Wird en Gesamtbestand O-
nenbezogener aten abgerufen oder übermittelt (Stapelverarbeitung), ez]ieht
sich Ae Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung 11UTr auf dIie Zulässigkeit
des Ahbrufes oder der Übermittlung des Gesamtbestandes.
(5) Ihe Absätze hıs gelten nıcht für den hbruf allgemein zugänglicher aten.
eme1n zugänglich Sind aten, OQıe ]Jedermann, S71 0S ohne Oder ach vorheriger
meldung, Zulassung Oder Entrichtung CE1INES n  e  S nutzen kann.

Erhebung, Verarbeitung der Nutzung personenbezogener
aten ım uftra

(1) erden personenbezogene aten 1m Aulftrag urc andere tellen erhoben, VCI-

arbeıtet Oder SCENUTZT, 1st der Auftraggeber für dIie Einhaltung der Vorschnften Qieser
Oranun: und anderer Vorschnften über den Datenschutz verantwortlich. IIe ın

genNnannten Rechte Sind 1hm gegenüber eltend machen.78

§ 6 Technische und organisatorische Maßnahmen

Kirchliche Stellen im Geltungsbereich des § 1 Absatz 2, die selbst oder im Auftrag 

personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen 

und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausfüh-

rung der Vorschriften dieser Anordnung, insbesondere die in der Anlage zu dieser 

Anordnung genannten Anforderungen zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnah-

men nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestreb-

ten Schutzzweck steht. 

§ 7 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung perso-

nenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses Verfahren 

unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der 

Aufgaben oder Geschäftszwecke der beteiligten Stellen angemessen ist. Die Vor-

schriften über die Zulässigkeit des einzelnen Abrufes bleiben unberührt. 

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des Ab-

rufverfahrens kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen: 

1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens, 

2. Dritte, an die übermittelt wird,

3. Art der zu übermittelnden Daten, 

4. nach § 6 erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen. 

(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist der Ordensdatenschutzbeauftragte 

unter Mitteilung der Festlegungen des Absatz 2 zu unterrichten. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Dritte, an 

den übermittelt wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, 

wenn dazu Anlass besteht. Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die 

Übermittlung personenbezogener Daten zumindest durch geeignete Stichproben-

verfahren festgestellt und überprüft werden kann. Wird ein Gesamtbestand perso-

nenbezogener Daten abgerufen oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht 

sich die Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit 

des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbestandes. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf allgemein zugänglicher Daten. 

Allgemein zugänglich sind Daten, die jedermann, sei es ohne oder nach vorheriger 

Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung eines Entgelts nutzen kann.

§ 8 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen erhoben, ver-

arbeitet oder genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieser 

Anordnung und anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. Die in § 

5 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen. 



(2) Der Auftragnehmer 1st hbesonderer Berücksichtigun: der kE1ıgnung der VO  —

ıhm getroflfenen technıschen und organısatorischen Maßnahmen sorgfältig U -

wählen Der Auftrag 1st SCHT1  1cC ertellen, wohbel insbesondere 1 Einzelnen
testzulegen SIN

der Gegenstand und Ae auer des Auftrages,
der Umfang, dIie und der WRecC der vorgesehenen rhebung, Verarbh eıtung
oder Nutzung VOTll aten, Ae der aten und der Kreıs der Betroffenen,
Ae ach treffenden technıschen und organıisatorischen Maßnahmen,
Ae Berichtugung, öschun und Sperrung VO  — aten,
Ae ıchten des Auftragnehmers, insbesondere dIie VOTl ıhm vorzunehmen-
den Kontrollen,
Ae etwalge Berechtugung ZU!r Begründung VO  — Unterauftragsverhältnissen,
Ae Kontrollrechte des Auftraggebers und dIie entsprechenden uldungsS- und
Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers,
mıtzutellende erstOobne des Auftragnehmers oder der he] 1hm beschäftigten ULE JUGQLUNNUÜN
ersonen Vorschnften ZU Schutz personenbezogener aten oder

OQıe 1m Aulftrag getroflfenen Festlegungen,
der Umfang der WeIlsungsbefugnisse, OQıe sich der Auftraggeber gegenüber
dem Auftragnehmer vorbehält,
Ae uc  aDbe überlassener Datenträger und Ae Ööschun: hbeım Auftragneh-
IET gespeicherter aten ach Beendigung des ultrags.

Der Auftraggeber hat sich begınn der Datenverarbeitung und socann regelmäßig
VOTl der Einhaltung der hbeim Auftragnehmer getroflfenen technıschen und Organısa-
torlschen Maßnahmen überzeugen. Das rgebni1s 1st dokumenUDeren.
(3) Der Auftragnehmer dQdarf Ae aten 11UrTr 1 Rahmen der Welsungen des Auftrag-
gebers erheben, verarbeiten oder nultlzen. Ist der Änsicht, Qass C1INe Welsung des
Auftraggebers Mese Anordnung Oder andere Vorschnften über den aten-
schutz verstößt, hat CT den Auftra  e  er unverzüglich Adarauf hinzuwelsen.
(4) Ihe Ahsätze hıs gelten entsprechend, WEeNnN OQıe Prüfung Oder artung QUTO-
maQnsıerter Verfahren oder VOT Datenverarbeitungsanlagen Uurc andere tellen 1
Auftrag Vorgenomm: wırd und el 1in Zugrnit auf personenbezogene aten
nıcht ausgeschlossen werden kann.

Datenerhebung
(1) Das rTtheben personenbezogener aten 1st Zzuläss1g, WEnnn ihre ennnıs ZU!r Er-
füllung der urgaben der verantwortlichen tellen erforderlic 1sT
(2) Personenbezogene aten Sind hbeım Betroffenen Theben Ohne SCINE 1r-
kung Qüurfen S1P 11UrTr Thoben werden, WEnnn

&e1INe Rechtsvorschnft Aiıes vorsieht oder zwingend71 Oder
a) AIie erfüllende Aufgabe ilhrer Art ach C1Ne rnebun he] anderen

ersconen Oder tellen erforderlic macht oder
b) AIie rhebun hbeiım Betroffenen einen unverhältnısmäßigen Aufwand

erfordern würde
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(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von 

ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszu-

wählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen 

festzulegen sind:

1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrages,

2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung von Daten, die Art der Daten und der Kreis der Betroffenen,

3. die nach § 6 zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen,

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten,

5. die Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die von ihm vorzunehmen-

den Kontrollen, 

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen,

7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die entsprechenden Duldungs- und 

Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten 

Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder 

gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen,

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber gegenüber 

dem Auftragnehmer vorbehält,

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung beim Auftragneh-

mer gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags.

Der Auftraggeber hat sich zu Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig 

von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisa-

torischen Maßnahmen zu überzeugen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftrag-

gebers erheben, verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass eine Weisung des 

Auftraggebers gegen diese Anordnung oder andere Vorschriften über den Daten-

schutz verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung auto-

matisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im 

Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten 

nicht ausgeschlossen werden kann.

§ 9 Datenerhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Er-

füllung der Aufgaben der verantwortlichen Stellen erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwir-

kung dürfen sie nur erhoben werden, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder 

2. a) die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen

    Personen oder Stellen erforderlich macht oder 

 b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand

    erfordern würde



und keine Anhaltspunkte alUur bestehen, Qass überwlegende schutzwürdige nteres-
SI des Betroffenen beeinträchtigt werden.
(3) erden personenNbezogene aten hbeiım Betroffenen erhoben, 1st CI, SOfern niıcht
hereıts auf andere eISE KenntmnIı1s erlangt hat, VOTll der verantwortlichen Stelle über

OQıe IdenUtät der verantwortlichen telle,
OQıe Zwec  estimmung der rhebung, Verarbeitung Oder Nutzung und
OQıe Kategoriıen VOT Empfängern UT, SOWEIT der Betroffene ach den mstän-
den des Einzelfalles nıcht m1t der Übermittlung Aiese rechnen INUSS,

unterrichten. erden S1P hbeım Betroffenen auIsSsrun: e1ner Rechtsvorschnft erho-
ben, OQıe ZU!r UusSskun verpflichtet, Oder 1st dIie Erteilung der uskun Vorausselt-
zung für Ae Gewährung VOT Rechtsvortellen, 1st der Betroffene hlerauf, auf
OQıe Freiwilligkeit SC1INeTr Angaben hinzuwelsen. SOWwWEeIT ach den Umständen des
Einzelfalles erforderlic Oder auf Verlangen 1st über Ae Rechtsvorschnft und über
OQıe Folgen der Verweigerung VOTl Angaben auiIZzuUklaren.
(4) erden personenbezogene aten hbeım Betroffenen he]l e1ner nıchtkırchli-
chen Stelle erhoben, 1st dIie Stelle auf dIie Rechtsvorschrift, OQıe ZU!r Uuskun (1 —

mächtigt, auf dIie Freiwillı  elt Ihrer Angaben hinzuwelsen.
(5) Das Theben hbesonderer rtTien personenbezogener aten (S Ahbsatz 10) 1st 11UrTr

Zuläss1g, SOWEIT
C1INe Rechtsvorschnrnift Aiıes Vorsieht oder Aies AUS Gründen Ce1INEeSs wichügen
Öffentlichen Interesses zwingend erforderlic 1st,
der Betroffene ach Maßgabe des Ahsatz eingewilligt hat,
Aiıes Zzu Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen Oder C1INES Dnt-
ten erforderlic 1st, Ssofern der Betroffene AUS physischen Oder rec  ıchen
Gründen außerstande 1St, SC1INE Einwilligun: eben,
0S sich aten handelt, Ae der Betroffene offenkundig OÖffentlich emacht
hat oder 0S ZU!T Geltendmachung, usübun Oder Verteldigun rFec  ıcher
Ansprüche VOT Gericht erforderlic 1st,
OQies ZUr Abwehr e1iner ernheblichen Gefahr für Ae OlfenTLiche Sicherheit erfor-
erlich 1sT Ooder Aes ZUr Abwehr erheblicher Nachtelle für Qas Gemeinwohl Ooder
ZU!r Wahrung erheb)licher Belange des Gemeinwohls zwingend erforderlich 1st,
der Aulftrag der Kırche oder Ae Glaubwürdigkeit Ihres 1J1enstes Aiıes erfordert,
Aiıes Zzu WRecC der Gesundhe1tsvorsorge, der medizinıschen Diagnostk, der
Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder ür dIie Verwaltung VOTl (1e-
sundheitsciensten erforderlic 1st und dIie Verarbeitung Qieser aten urc
äarztliches Personal Oder urc sonstige ersconen erfolgt, dIie Ce1iner eNTISPrE-
henden Geheimhaltungspflicht unterliegen,
Q1ies ZUT Durchführung wISsenschaftlicher Forschung erforderlich lst, Qas
wISsenschaftliche Interesse der Durchführung des Forschungsvorhabens
Qas Interesse des Betroffenen dem Ausschluss der rhebun erheblich
überwiegt und der WRecC der Forschung auf andere eISE nıcht Oder 11UrTr m1t
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann,
Aiıes ZU!T Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Ihenst-
Oder Arbeitsverhältnisses erforderlic 1sT80

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interes-

sen des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er, sofern er nicht 

bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über

1. die Identität der verantwortlichen Stelle,

2. die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und

3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene nach den Umstän-

den des Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss,

zu unterrichten. Werden sie beim Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erho-

ben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Vorausset-

zung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf 

die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Soweit nach den Umständen des 

Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen ist er über die Rechtsvorschrift und über 

die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären.

(4) Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen bei einer nichtkirchli-

chen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft er-

mächtigt, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.

(5) Das Erheben besonderer Arten personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 10) ist nur 

zulässig, soweit

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder dies aus Gründen eines wichtigen 

öffentlichen Interesses zwingend erforderlich ist,

2. der Betroffene nach Maßgabe des § 3 Absatz 4 eingewilligt hat,

3. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder eines Drit-

ten erforderlich ist, sofern der Betroffene aus physischen oder rechtlichen 

Gründen außerstande ist, seine Einwilligung zu geben,

4. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkundig öffentlich gemacht 

hat oder es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher 

Ansprüche vor Gericht erforderlich ist,

5. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit erfor-

derlich ist oder dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder 

zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls zwingend erforderlich ist,

6. der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies erfordert,

7. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der 

Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von Ge-

sundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch 

ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer entspre-

chenden Geheimhaltungspflicht unterliegen,

8. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das 

wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens 

das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung erheblich 

überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann,

9. dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst- 

oder Arbeitsverhältnisses erforderlich ist.



Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung
(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener aten 1st zulässıg,
WEn W ZUr Erfüllung der ın der Zuständigkeıit der verantwortlichen Stelle
legenden uIgaben erforderlich 1sT und 0S für die /7wecke erfolgt, für die AIie
aten rThoben worden S1INdA. Ist keine rnebun vorausgegangen, Adürfen die
aten (ür Oie /7wecke geändert Oder SENUTZL werden, für Oie S1P gespelchert
worden SINd.
(2) Das Speichern, Verändern Oder Nutzen für andere /7wecke 1sT 11UTr zulässıg, WEnnn

&e1INe Rechtsvorschnrnift Aiıes vorsieht Oder zwingend71und kırchliche
Interessen nıcht entgegenstehen,
der Betroffene eingewilligt hat,
offensichtlich 1st, Qass 0S 1 Interesse des Betroffenen 1€: und kein TUnN!

der Annahme besteht, Qass CT ın ennmmnıs des anderen /7wecks SC1INE FEIlN-
willigung verweıigern würde, ULE JUGQLUNNUÜN
Angaben des Betroffenen überprüft werden mussen, weIl tatsächliche AÄAn-
haltspunkte für deren Unnchügkeit bestehen,
Ae aten allgemein zugänglich Sind Oder Ae verantwortliche Stelle S1P VCI-

OÖffentlichen dürfte, 0S S71 denn, AQass dQas schutzwürdige Interesse des Betrof-
fenen dem Ausschluss der Zweckänderun offensichtlich überwliegt,
( ZU!r Abwehr e1ner Gefahr für Ae OrlfentTLiche Sicherheit Oder erneblicher
Nachteile für dQas Gemeimnwohl oder ZU!r Wahrung erneblicher Belange des
Gemeimnmwohls erforderlic 1st,
( ZU!T Verfolgung VOT STtTraftaten oder Ordnungswidrigkeiten, ZU!T OLISTFre-
un Oder ZU Vollzug VOTl Irafen Oder Maßnahmen 1 ınNNe des 11
Ahbsatz Nr. des Strafgesetzbuches oder VOTl Erziehungsmaßregeln Oder
Zuchtmutteln 1m IınNnNe des Jugendgerichtsgesetzes Oder ZU!T Vollstreckung
VOTl Bußgeldentscheidungen erforderlic 1st,
( ZUT Abwehr Ce1nNer schwerwlegenden Beeinträchtigung der Rechte Ce1nNer
anderen Person erforderlic 1st Oder
0S ZUT Durchführung wISsenschaftlicher Forschung erforderlich 1Sst, dQas
wISsenschaftliche Interesse der Durchführung des Forschungsvor-
habens QdQas Interesse des Betroffenen dem Ausschluss der weck-
aänderung erheblich überwiegt und der Wec der Forschung auf
andere eISE nıcht Oder 11UTr mi1t unverhältnısmäßigem Aufwand erreicht
werden kann.
der Auftrag der Kirche oder Oie Glaubwürdigkeıit ilhres J]JenstTes Adiıes
erfordert.

(3) Fıne Verarbeitung Oder Nutzung für andere /7wecke 16 nıcht VOTI, WEnnn S1e der
Wahrnehmung VO  — Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Kechnungsprüfung
oder der Durchführung VO  — Organisatlonsuntersuchungen für dIie verantwortliche
Stelle Ment Das <allı auch für Ae Verarbeitung Oder Nutzung Ausbildungs- und
Prüfungszwecken Uurc OQıe verantwortliche Stelle, SOWEeIT niıcht überwlegende
schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.
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§ 10 Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, 

wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle

liegenden Aufgaben erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die

Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die

Daten für die Zwecke geändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert

worden sind. 

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt und kirchliche 

Interessen nicht entgegenstehen, 

2. der Betroffene eingewilligt hat, 

3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund 

zu der Annahme besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Ein-

willigung verweigern würde, 

4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche An-

haltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen, 

5. die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie ver-

öffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betrof-

fenen an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt,

6. es zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder erheblicher 

Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher Belange des 

Gemeinwohls erforderlich ist,

7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstre-

ckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 

Absatz 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Erziehungsmaßregeln oder 

Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung 

von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist, 

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer 

anderen Person erforderlich ist oder 

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das

wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvor-

habens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweck-

änderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf

andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht 

werden kann. 

10. der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies

erfordert.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der 

Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung 

oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche 

Stelle dient. Das gilt auch für die Verarbeitung oder Nutzung zu Ausbildungs- und 

Prüfungszwecken durch die verantwortliche Stelle, soweit nicht überwiegende 

schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.



(4) Personenbezogene aten, OQıe ausschließlich /7wecken der Datenschutzkont-
ro  C, der Datensicherung Oder ZU!r Sicherstellung Ce1INES ordnungsgemäßen Betnebes
Ce1nNer Datenverarbeitungsanlage gespeicher werden, AüUrfen 11UTr für Mese /7wecke
verwendet werden.
(5) Das Speichern, Verändern Oder Nutzen VOTl hbesonderen Arten personen bezoge-
NClr aten (S Ahsatz 10) für andere /7wecke 1st 11UTr Zzuläss1g, WEnnn

OQıe Voraussetzungen vorliegen, OQıe C1INe TNeDUN: ach Ahbsatz Nr. hıs
Oder zulassen würden Oder

Aes ZU!r Durchführung wIsSsenschaftlicher Forschung erforderlic 1st, dQas kırchli-
che Interesse der Durchführung des Forschungsvorhabens dQas Interesse des HBe-
troffenen dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwlegt und der
WRecC der Forschung auf andere eISE nıcht Oder 11UTr m1t unverhältnismäßigem
Aufwand erreicht werden kann.
Bel der wägun ach Saltz Nr. 1sT 1 Rahmen des kırc  ıchen Interesses
dQas wISsenschaftliche Interesse dem Forschungsvorhaben hbesonders erück-
sichtigen.
(6) Ihe Speicherung, Veränderung Oder Nutzung VOT hbesonderen rtTien personenbe-
zogener aten (S Ahsatz 10) den ın Abs Nr. genNannten /7wecken richtet
sıch ach den für dIie ın Abs Nr. genNnannten ersonen geltenden Geheimhal-
tungspflichten.

10a Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke
des Beschäftigungsverhältnisses

(1) Personenbezogene aten C1INES Beschäftgten EINSC  1e3n11c der aten über OQıe
Keligi1onszugehörigkeıt, Ae rel1g1öse Überzeugung und Ae Erfüllung VOTl Loyalıtäts-
obliegenheiten AQuUurfen für /7wecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, I-—

he1ltet Oder SeNUTZL werden, WEnnn Aiıes für dIie Entscheldun: über dIie Begründung
Ce1INEeSs Beschäftigungsverhältnisses Oder ach Begründun: des Beschäftigungsver-
hältnısses für dessen Durchführung Oder Beendigung erforderlic 1sSt. Zur e-
un VO  — STraftaten dürfen personenbezogene aten Ce1INEeSs Beschäftgten dQann
erhoben, verarbeitet Oder SeENUTZL werden, WEnnn dokumenHerende tatsächliche
Anhaltspunkte den erdac egründen, Qass der Betroffene 1 Beschäftigungsver-
hältnıs &e1INe Straftat egangen hat, Ae rhebung, Verarbeitung Oder Nutzung ZU!r

Aufdeckung erforderlic 1st und dQas schutzwürdige Interesse des Beschäftigten
dem Ausschluss der rhebung, Verarbeitung oder Nutzung nıcht überwlegt, insbe-
sondere und Ausmalß 1 1NDLIC auf den ass nıcht unverhältnısmäßieg SsSind
Oder &e1iNe Rechtsvorschrift Aes vorsieht.
(2) Ahsatz 1st auch anzuwenden, WEnnn personenbezogene aten erhoben, I-—

he1ltet Oder SCNUTZLT werden, ohne Aass S1P automatısıert verarbeitet oder ın Oder AUS

e1iner nıcht automatısıerten atel verarbeiıtet, geNutzZt Oder für OQıe Verarbeitung oder
Nutzung ın e1ner Oolchen atel Thoben werden.
(3) Ihe Beteiligungsrechte ach der Jewells geltenden Mitarbeitervertretungsord-

S nung leiben unberührt.82

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkont-

rolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes 

einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke 

verwendet werden.

(5) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von besonderen Arten personenbezoge-

ner Daten (§ 2 Absatz 10) für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn 

1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach § 9 Absatz 5 Nr. 1 bis 6 

oder 9 zulassen würden oder

2. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das kirchli-

che Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Be-

troffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und der 

Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 

Aufwand erreicht werden kann.

Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 2 ist im Rahmen des kirchlichen Interesses

das wissenschaftliche Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders zu berück-

sichtigen.

(6) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung von besonderen Arten personenbe-

zogener Daten (§ 2 Absatz 10) zu den in § 9 Abs. 5 Nr. 7 genannten Zwecken richtet 

sich nach den für die in § 9 Abs. 5 Nr. 7 genannten Personen geltenden Geheimhal-

tungspflichten.

§ 10a Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke 
des Beschäftigungsverhältnisses

(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten einschließlich der Daten über die 

Religionszugehörigkeit, die religiöse Überzeugung und die Erfüllung von Loyalitäts-

obliegenheiten dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verar-

beitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung 

eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des Beschäftigungsver-

hältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Zur Aufde-

ckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten dann 

erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche 

Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsver-

hältnis eine Straftat begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur 

Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an 

dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt, insbe-

sondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind 

oder eine Rechtsvorschrift dies vorsieht.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten erhoben, verar-

beitet oder genutzt werden, ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder in oder aus 

einer nicht automatisierten Datei verarbeitet, genutzt oder für die Verarbeitung oder 

Nutzung in einer solchen Datei erhoben werden.

(3) Die Beteiligungsrechte nach der jeweils geltenden Mitarbeitervertretungsord-

nung bleiben unberührt.



11 Datenübermittlung kirchliche und ölfentliche Stellen

(1) Ihe Übermittlung personenbezogener aten tellen 1 Geltungsbereich des
1st Zzuläss1g, WEnnn

S1P ZU!T Erfüllung der ın der Zuständigkeit der übermıittelnden Stelle oder der
empfangenden kırc  ıchen Stelle legenden uIgaben erforderlic 1sT und
Oie Voraussetzungen vorliegen, Qie e1ine Nutzung ach zulassen
würden.

(2) Ihe Verantwortun für Ae Zulässigkeıit der Übermittlung ra OQıe übermittelnde
Stelle Erfolgt Ae Übermittlung auf Ersuchen der empfangenden kırchlichen telle,
ra Mese OQıe Verantwortung. In Aesem prü OQıe übermittelnde Stelle I1UTL, H
Qas Übermittlungsersuchen 1 Rahmen der urgaben der empfangenden kırchli-
chen Stelle 1€ ( S11 denn, Qass hbesonderer ass ZU!T Prüfung der Zulässigkeıit
der Übermittlung esteht Ahsatz hbleibt unberührt.
(3) IIe empfangende kırchliche Stelle Qarf Ae übermittelten aten für den WRecC ULE JUGQLUNNUÜN
verarbeıten Oder nutzen, dessen Erfüllung S1P ihr übermittelt werden. Eiıne erar-
beitung Oder Nutzung für andere /7wecke 1st 11UTr den Voraussetzungen des

Ahsatz zulässig
(4) Für Ae Übermittlung personenbezogener aten OrlfentTlıiche tellen und
kırchliche tellen außerhalb des Geltungsbereichs des gelten Ae Ahsätze 1-
entsprechend, SO fern sichergestellt 1st, Qass he] dem Empfänger ausreichende aten-
schutzmaßnahmen getroffen werden.
(5) Sind m1t personenbezogenen aten, dIie ach Ahbsatz übermittelt werden QUr-
fen, welIltere personenbezogene aten des Betroffenen oder Ce1INES Dntten ın Akten
verbunden, Qass &e1INe rennun: nıcht Oder 11UrTr m1t unvertretharem Aufwand mMÖS-
iıch 1st, 1st dIie Übermittlung auch Qieser aten zulässıg, SOWEIT nıcht berec  1  e
Interessen des Betroffenen oder CE1INESs Dntten deren Geheimhaltung offensicht-
iıch überwiegen; &e1INe Nutzung Qieser aten 1st unzuläss1g.
(6) Ahsatz gilt entsprechend, WEn personenbezogene aten Innerhalb e1iner
kırchlichen Stelle weltergegeben werden.

Datenübermittlung nıcht kirchliche und
nıcht ölffentliche Stellen

(1) Ihe Übermittlung personenbezogener aten niıcht kırchliche tellen, nıcht
OlfentlLiche tellen Oder ersconen 1st Zuläss1g, WEnnn

S1P ZU!r r  un der ın der Zuständigkeit der übermıittelnden Stelle liegenden
urgaben erforderlic 1st und OQıe Voraussetzungen vorliegen, Ae &e1iNe Nut-
Zung ach zulassen würden, Oder
der Drıitte, den OQıe aten übermittelt werden, en berechtigtes Interesse
der ennmmnıs der übermıittelnden aten glaubhaft darlegt und der Betrof-
fene kein schutzwürdiges Interesse dem Ausschluss der Übermittlung hat
Das Übermüitteln VO  — hbesonderen rtTien personenbezogener aten (S Ahbsatz
10) 1st abweichend VOT Satz Nr. 11UTr Zzuläss1g, WEnnn OQıe Voraussetzungen SI6
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§ 11 Datenübermittlung an kirchliche und öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen im Geltungsbereich des 

§ 1 ist zulässig, wenn

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder der 

empfangenden kirchlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 10 zulassen

würden.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde 

Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen der empfangenden kirchlichen Stelle, 

trägt diese die Verantwortung. In diesem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob 

das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben der empfangenden kirchli-

chen Stelle liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit 

der Übermittlung besteht. § 7 Absatz 4 bleibt unberührt.

(3) Die empfangende kirchliche Stelle darf die übermittelten Daten für den Zweck 

verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt werden. Eine Verar-

beitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des 

§ 10 Absatz 2 zulässig

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen und an 

kirchliche Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des § 1 gelten die Absätze 1-3 

entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger ausreichende Daten-

schutzmaßnahmen getroffen werden. 

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dür-

fen, weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten in Akten so 

verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand mög-

lich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte 

Interessen des Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offensicht-

lich überwiegen; eine Nutzung dieser Daten ist unzulässig. 

(6) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer 

kirchlichen Stelle weitergegeben werden.

§ 12 Datenübermittlung an nicht kirchliche und 
nicht öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht kirchliche Stellen, nicht 

öffentliche Stellen oder Personen ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden 

Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nut-

zung nach § 10 zulassen würden, oder 

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interesse an 

der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und der Betrof-

fene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat. 

Das Übermitteln von besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 

10) ist abweichend von Satz 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn die Voraussetzungen 



vorliegen, Ae &e1INe Nutzung ach Ahbsatz und zulassen würden oder
SOWEIT Aiıes ZUT Geltendmachung, usübun oder Verteldigun rFec  ılıcher
Ansprüche erforderlic Ist.

(2) Ihe Verantwortung ür OQıe Zulässigkeıit der Übermittlung Ta dIie übermittelnde
Stelle
(3) In den Fällen der Übermittlung ach Ahbsatz Nr. unterrichtet Ae übermıtteln-
de Stelle den Betroffenen VOTl der Übermittlung SC1INer aten. 168 <allı nıcht, WEnnn

Qamıt rechnen 1st, Qass Adavon auf andere eISE ennimnıs erlangt, WEnnn OQıe
Unterrichtung der der personenbezogenen aten Berücksichtügun:
der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen nıcht eboten erscheımmt, WEnnn OQıe
Unterrichtung AIie OlfentLıche Sicherheit gefährden oder dem kırc  ıchen Wohl
Nachteille hbereiten würde.
(4) Der Drnıitte, den dIie aten übermittelt werden, dQdarf Mese 11UTr für den WRecC
verarbeiten Oder nutzen, dessen Erfüllung S1P ıhm übermittelt werden. Ihe über-
miıittelnde Stelle hat iıhn Adarauf hinzuwelsen. Fıne Verarbeiltung oder Nutzung für
andere /7wecke 1st zulässıg, WEnnn &e1INe Übermittlung ach Ahsatz zulässig ware
und dIie übermittelnde Stelle zugestimmt hat

Auskunft den Betroffenen

(1) Dem Betroffenen 1st auf Antrag UusSskun ertellen über:
OQıe SC1INer Person gespeicherten aten, auch SOWEIT S1e sich auf OQıe Her-
un Qieser aten bezlehen,
OQıe Empfänger Oder Kategorlen VO  — Empfängern, Ae dIie aten weıterge-
e  en werden, und
den WRecC der Speicherung.

In dem ra SO OQıe der personenbezogenen aten, über dIie UusSskun erteilt
werden soll, näher hbezeichnet werden. Sind OQıe personenbezogenen aten weder
automatısıer och ın nıcht automatısıerten Datelen gespelchert, wIrd Ae Uuskun
11UTr erteilt, SOWEIT der Betroffene Angaben macht, dIie Qas Aufinden der aten (1 —

möglichen und der für dIie Erteilung der UusSskun erforderliche Aufwand nıcht
Ber Verhältnıs dem VO Betroffenen eltend gemachten Informathonsinteresse
steht Ihe Leitung der Ordensgemeinschaft/des Klosters bestimmt dQas Verfahren,
insbesondere dIie Form der Auskunftserteilung.
(2) Ahbhsatz <allı nıcht für personenbezogene aten, OQıe 11UTr eshalb gespeicher
Sind, we1l S1P auIsSsrun: gesetzlicher, satzungsgemäßer Oder vertraglicher Aufbewah-
rungsvorschriften nıcht elösc werden AQüUrfen oder AUSSC  Jeßlic /7wecken der
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle Adienen und &e1INe Auskunftserteilun
einen unverhältnısmäßigen Aufwand erfordern würde.
(3) IIe Auskunftserteilun unterble1bt, SOWEIT

OQıe uUuskun OQıe ordnungsgemäße Erfüllung der ın der Zuständigkeıit der
verantwortlichen Stelle legenden urgaben gefährden würde,
OQıe UusSskun dem kirchlichen Wohl Nachteille hbereiten würde,
OQıe UusSskun Ae OlfentlLiche Sicherheit Oder Ordnung gefährden würde,84

vorliegen, die eine Nutzung nach § 10 Absatz 5 und 6 zulassen würden oder 

soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher 

Ansprüche erforderlich ist.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde 

Stelle.

(3) In den Fällen der Übermittlung nach Absatz 1 Nr. 2 unterrichtet die übermitteln-

de Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn 

damit zu rechnen ist, dass er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, wenn die 

Unterrichtung wegen der Art der personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung 

der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen nicht geboten erscheint, wenn die 

Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder dem kirchlichen Wohl 

Nachteile bereiten würde. 

(4) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese nur für den Zweck 

verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Die über-

mittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung oder Nutzung für 

andere Zwecke ist zulässig, wenn eine Übermittlung nach Absatz 1 zulässig wäre 

und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.

§ 13 Auskunft an den Betroffenen

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über:

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Her-

kunft dieser Daten beziehen,

2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weiterge-

geben werden, und 

3. den Zweck der Speicherung. 

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt 

werden soll, näher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten weder 

automatisiert noch in nicht automatisierten Dateien gespeichert, wird die Auskunft 

nur erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden der Daten er-

möglichen und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht au-

ßer Verhältnis zu dem vom Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse 

steht. Die Leitung der Ordensgemeinschaft/des Klosters bestimmt das Verfahren, 

insbesondere die Form der Auskunftserteilung.

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb gespeichert 

sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsgemäßer oder vertraglicher Aufbewah-

rungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließlich Zwecken der 

Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und eine Auskunftserteilung 

einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der 

verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft dem kirchlichen Wohl Nachteile bereiten würde, 

3. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden würde, 



dIie aten Oder Ae Tatsache Ihrer Speicherun ach e1iner Rechtsvorschrift
oder l1hrem esen nach, insbesondere der überwlegenden berechtigten
Interessen Ce1INES Drıitten, seheim echalten werden MUSSEeN

und deswegen dQas Interesse des Betroffenen der Auskunftserteilung zurücktreten
I11NUSS.

(4) Ihe Ablehnung der Auskunftserteilun hbedarf e1iner Begründung nıcht, SOWEIT
Uurc Ae Mitteilung der tatsächlichen Oder rFec  ıchen Gründe, auf OQıe dIie Ent-
scheidung estutz wIrd, der m1t der Auskunftsverweigerun: verfolgte WRecC DE-
fährdet würde. In Alesem Fall 1sT der Betroffene dQarauf hinzuwelsen, Qass CT sich
den Ordensdatenschutzbeauftragten wenden kann. r  e(5) Wird dem Betroffenen keine uskun erteilt, 1st S1e auf SC1IN Verlangen dem
Ordensdatenschutzbeauftragten ertellen, SOWEIT nıcht Ae Leıtung der racnSSe-
meinschaft/des Osters 1 Einzelfall feststellt, Qass adurch dQas kirchliche Wohl
beeinträchtigt WIrd. IIe Mitteilung des Ordensdatenschutzbeauftragten den Be-
troffenen dQdarf keine Rückschlüsse auf den Frkenntnisstand der verantwortlichen ULE JUGQLUNNUÜN
Stelle zulassen, SsOfern Mese nicht e1ner weltergehenden Uuskun zus ı mmt
(6) IIe Uuskun 1st unentgeltlich.

13a Benachrichtigung
(1) erden aten Ohne KenntnIis des Betroffenen erhoben, 1st VOTll der Speiche-
rung, der IdenUtät der verantwortlichen Stelle SOWIE über OAie /7Zweckh estimmungen der
rhebung, Verarbeitung Ooder Nutzung unternchten. Der Betroffene 1sT auch über
OAie Empfänger Oder Kategorien VOTll Empfängern VOTl aten unterrichten, SOWEIT
nıcht mıt der Übermittlung AMese rechnen I1NUSS. Oflfern C1INEe Übermittlung Vorgese-
hen 1st, hat OAie Unterrichtung spatestens he] der ersten Übermittlung CrTOo1SeN.
(2) Fıne Pflicht ZU!T Benachrichtigun esteht nıcht, WEnnn

der Betroffene auf andere e1se ennmmnıs VO  — der Speicherun oder der
Übermittlung erlangt hat,
Ae Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnısmäßigen Aufwand (1 —

ordert Oder
Ae Speicherun Oder Übermittlung der personenbezogenen aten urc &e1INe
Rechtsvorschnrnift auscrücklich vorgesehen Ist.

(3) Ahbsatz und gelten entsprechend.

Berichtigung, Löschung der Sperrung VOo  - aten;:
Wıderspruchsrecht

(1) Personenbezogene aten Sind berichtigen, WEeNnN S1P unrichtug SINd. Wird Test-
eSstE  9 Aass personenbezogene aten, dIie weder automatısıert verarbeitet och ın
nıcht automatısıerten Dateljen gespeicher SINd, unrichtig SINd, Oder wırd ihre Rıch-
]gkeıt VOTl dem Betroffenen bestritten, 1st Aiıes ın gee1gneter e1ISE festzuhalten.
(2) Personenbezogene aten, dIie automatısıer verarbeitet oder ın nicht AUTLTOMATN-
Jlerten Datelen gespeicher SINd, Sind löschen, WEnnn
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4. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift 

oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten 

Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen 

und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten 

muss. 

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung nicht, soweit 

durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen Gründe, auf die die Ent-

scheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck ge-

fährdet würde. In diesem Fall ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich an 

den Ordensdatenschutzbeauftragten wenden kann. 

(5) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen dem 

Ordensdatenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die Leitung der Ordensge-

meinschaft/des Klosters im Einzelfall feststellt, dass dadurch das kirchliche Wohl 

beeinträchtigt wird. Die Mitteilung des Ordensdatenschutzbeauftragten an den Be-

troffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen 

Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

(6) Die Auskunft ist unentgeltlich. 

§ 13a Benachrichtigung

(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben, so ist er von der Speiche-

rung, der Identität der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der 

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Der Betroffene ist auch über 

die Empfänger oder Kategorien von Empfängern von Daten zu unterrichten, soweit er 

nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss. Sofern eine Übermittlung vorgese-

hen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu erfolgen.

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn

1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der 

Übermittlung erlangt hat,

2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand er-

fordert oder

3. die Speicherung oder Übermittlung der personenbezogenen Daten durch eine 

Rechtsvorschrift ausdrücklich vorgesehen ist.

(3) § 13 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 14 Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten;
Widerspruchsrecht

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird fest-

gestellt, dass personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in 

nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, unrichtig sind, oder wird ihre Rich-

tigkeit von dem Betroffenen bestritten, so ist dies in geeigneter Weise festzuhalten.

(2) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht automati-

sierten Dateien gespeichert sind, sind zu löschen, wenn



ihre Speicherung unzulässıig 1st Oder
ihre ennimnıs für dIie verantwortliche Stelle ZU!r Erfüllung der ın Ihrer /ustän-
digkeit legenden urgaben nıcht mehr erforderlic 1sSt.

(3) Ae Stelle e1ner öschun T1 &e1iNe 5Sperrung, SOWEIT
Ce1ner öschun gesetzliche, satzungsmäßıge oder vertragliche Aufbewah-
rungs{frsten entgegenstehen,
Tun der Annahme besteht, Qass urc C1INe Ööschun: schutzwürdige
Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden Oder
C1INe Ööschun der hbesonderen der Speicherung nıcht Oder 11UrTr m1t
unverhältnısmäßlieg em Aufwand möglich 1sSt.

(4) Personenbezogene aten, OQıe automatısıer verarbeitet Oder ın nıcht AaUTOMATI-
Ss]erten Datelen gespeichert SINd, Sind ferner SDCITEN, SOWEIT ihre Kıchugkeli VO

Betroffenen bestnitten wIrd und sich weder dIie Kıchtigkel och Ae Unrichtigkeıit
feststellen lässt
(5) Personenbezogene aten Qüurfen nıcht für &e1iNe automahtısıerte Verarbeitung oder
Verarbeitung ın niıcht automatısıerten Datelen erhoben, verarbeitet oder SCENUTZL
werden, SO WEeIT der Betroffene Qieser he] der verantwortlichen Stelle wlderspricht
und &e1INe Prüfung erg1bt, Qass Qas schutzwürdige Interesse des Betroffenen
SC1INer hbesonderen persönlichen Situahon dQas Interesse der verantwortlichen Stelle

Qieser rhebung, Verarbeitung Oder Nutzung überwiegt. Saltz <allı nicht, WEnnn

C1INe Rechtsvorschnft ZU!T rhebung, Verarbeitung Oder Nutzung verpflichtet.
(6) Personenbezogene aten, Ae weder automatısıert verarbeitet och ın e1ner nıcht
automatısıerten ate1l gespeicher SINd, Sind SPECITEIN, WEnnn dIie verantwortliche
Stelle 1 Einzelfall teststellt, AQass ohne Ae 5Sperrung schutzwürdige Interessen des
Betroffenen beeinträchüugt würden und Ae aten für OQıe Aufgabenerfüllung der
Behörde nıcht mehr erforderlic SINd.
(7) esperrte aten Qüurfen ohne Einwilligun: des Betroffenen 11UrTr übermittelt oder
SCNUTZLT werden, WEnnn

0S wISsenschaftlichen Zwecken, ZU!r eNeDUnN: e1ner hbestehenden Bewels-
NOoT oder AUS sonstigen, 1 überwlegenden Interesse der verantwortlichen
Stelle oder CE1INESs Dritten liegenden Gründen unerlässlich 1st und
Ae aten hlierfür übermittelt Oder SCENUTZL werden dürften, WEnnn S1P nıcht
geEsperI waren.

(8) Von der Berichtigung unrichtiger aten, der Sperrun hbestrittener aten
SOWI1Ee der öschun oder Sperrun Unzulässigkeit der Speicherun SsSind
AIie tellen verständigen, denen 1 Rahmen e1ner Datenübermittlung Alese
altlen ZUT Speicherun weıltergegeben wurden, WEEeNnN Qies keinen unverhältnıs-
mäaßıgen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen niıcht
entgegenstehen.

rufun des Ordensdatenschutzbeauftragten
(1) Wer der AÄAnsıcht 1St, Qass he]l der rhebung, Verarbeitung oder Nutzung VOT DELI-
sonenbezogenen aten Uurc tellen ema Ahbsatz Vorschnften Qieser86

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder

2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zustän-

digkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 

1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewah-

rungsfristen entgegenstehen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige 

Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht automati-

sierten Dateien gespeichert sind, sind ferner zu sperren, soweit ihre Richtigkeit vom 

Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit 

feststellen lässt. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisierte Verarbeitung oder 

Verarbeitung in nicht automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt 

werden, soweit der Betroffene dieser bei der verantwortlichen Stelle widerspricht 

und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen 

seiner besonderen persönlichen Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle 

an dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn 

eine Rechtsvorschrift zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in einer nicht 

automatisierten Datei gespeichert sind, sind zu sperren, wenn die verantwortliche 

Stelle im Einzelfall feststellt, dass ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen des 

Betroffenen beeinträchtigt würden und die Daten für die Aufgabenerfüllung der 

Behörde nicht mehr erforderlich sind.

(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder 

genutzt werden, wenn 

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweis-

not oder aus sonstigen, im überwiegenden Interesse der verantwortlichen 

Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und 

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht 

gesperrt wären.

(8) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten

sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind

die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese

Daten zur Speicherung weitergegeben wurden, wenn dies keinen unverhältnis-

mäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht 

entgegenstehen. 

§ 15 Anrufung des Ordensdatenschutzbeauftragten

(1) Wer der Ansicht ist, dass bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von per-

sonenbezogenen Daten durch Stellen gemäß § 1 Absatz 2 gegen Vorschriften dieser 



Oranun Oder andere Datenschutzvorschnften verstoßen worden 1sT Oder
en Olcher Verstol} bevorsteht, kann sich unmıttelbar den Ordensdatenschutzbe-
auftragten wenden.
(2) Auf 1in olches Vorbringen hın prü der Ordensdatenschutzbeauftragte den
Sachverha er Tfordert OQıe hbetroffene kırchliche Dienststelle ZU!T Stellungnahme auf,
SOWEIT der Inhalt des Vorbringens den Tatbestand e1ner Datenschutzverletzung (1 —

1It
(3) Niemand dQdarf gemaßregelt Oder benachtelligt werden, weIl sich 1m IınNnNe des
Absatzes den Ordensdatenschutzbeauftragten gewendet hat

Bestellung des Ordensdatenschutzbeauftragten
(1) Der Ordensobere este für SeEINenNnN Junsdcdikhonsbereich einen Ordensdaten-
schutzbeauftragten; dIie Bestellung erfolgt für OQıe auer VOTl mındestens vler, OCNS-
tens acht Jahren IIe mehrmalıge erneute Bestellung 1st zulässıg. Ihe Bestellung als ULE JUGQLUNNUÜN
Datenschutzbeauftragter ür mehrere Ordensgemeinschaften 1st zulässıg.
(2) Zum Ordensdatenschutzbeauftragten dQdarf 11UrTr este werden, Wer dIie ZU!T T{ül-
lung SC1INer uIgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit hesıitzt. Er SO
Ae Befählgung ZU Richteramt ema Deutsches Kıichtergesetz en und I11USS

der Katholischen Kırche angehören. Der Ordensdatenschutzbeauftragte 1st auf Ae
gewlssenhafte Erfüllung SC1INer Iıchten und OQıe Einhaltung des kırchlichen und des
ür Ae Kırchen verbindlichen staatlıchen Rechts verpflichten. Anderweıitige [1ä-
Uugkeiten AQüUrfen dQas Vertrauen ın dIie Unabhängigkeıit und Unpartellichkeit des ()r-
densdatenschutzbeauftragten nıcht gefährden. Dem steht C1INe Bestellung als ()r-
densdatenschutzbeauftragter für mehrere Ordensgemeinschaften nıcht
(3) Ihe Bestellung kann VOT Ahbhlauf der AÄAmtszeımt wlıderrufen werden, WEnnn Gründe
ach Deutsches Kıichtergesetz vorliegen, dIie he]l e1nem Richter auf LebenszeIıt
dessen Entlassung AUS dem Ihenst rechtfertigen, oder Gründe vorliegen, Ae ach
der Grundordnung des kırc  ıcCchen 1eNnNstes 1m Rahmen kırc  1l1cChHer Arbeıitsverhält-
NISSE ın der jeweıils geltenden Fassung C1INe Kündigung rechtfertigen. Auf Tra
des Beauftragten Nım mL der Ordensobere OQıe Bestellung zurück.

Rechtsstellung des Ordensdatenschutzbeauftragten
(1) Der Ordensdatenschutzbeauftragte 1st ın usübun: SC1INer Tätgkeit WeIsun-
gen nicht ebunden und 11UrTr dem kırc  ıchen ec und dem für Ae rtchen VCI-

bındlichen staatlichen ec unterworfen. Ihe usübun: SC1INer Tätigkeit geschieht
ın organisatorischer und sachlicher Unabhängigkeıt. Ihe Dienstaufsicht 1sT
regeln, Qass adurch OQıe Unabhängigkeıit nıcht beeiträchtigt WITd.
(2) Das der Bestellung ZU Ordensdatenschutzbeauftragten zugrunde liegende
Dienstverhältnis kann während der AÄAmtszeıt 11UTr den Voraussetzungen des

Ahbsatz eendet werden. Iheser Kündigungsschutz wıirkt ür den eıtlraum VO  —

e1nem Jahr ach der Beendigung der AÄAmtszeıt entsprechend fort, SOWEeIT en rtch-
lıches Beschäfugungsverhältnis fortgeführt wIrd Oder sich anschließt /
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Anordnung oder gegen andere Datenschutzvorschriften verstoßen worden ist oder 

ein solcher Verstoß bevorsteht, kann sich unmittelbar an den Ordensdatenschutzbe-

auftragten wenden.

(2) Auf ein solches Vorbringen hin prüft der Ordensdatenschutzbeauftragte den 

Sachverhalt. Er fordert die betroffene kirchliche Dienststelle zur Stellungnahme auf, 

soweit der Inhalt des Vorbringens den Tatbestand einer Datenschutzverletzung er-

füllt.

(3) Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt werden, weil er sich im Sinne des 

Absatzes 1 an den Ordensdatenschutzbeauftragten gewendet hat.

§ 16 Bestellung des Ordensdatenschutzbeauftragten

(1) Der Ordensobere bestellt für seinen Jurisdiktionsbereich einen Ordensdaten-

schutzbeauftragten; die Bestellung erfolgt für die Dauer von mindestens vier, höchs-

tens acht Jahren. Die mehrmalige erneute Bestellung ist zulässig. Die Bestellung als 

Datenschutzbeauftragter für mehrere Ordensgemeinschaften ist zulässig.

(2) Zum Ordensdatenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die zur Erfül-

lung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Er soll 

die Befähigung zum Richteramt gemäß § 5 Deutsches Richtergesetz haben und muss 

der Katholischen Kirche angehören. Der Ordensdatenschutzbeauftragte ist auf die 

gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten und die Einhaltung des kirchlichen und des 

für die Kirchen verbindlichen staatlichen Rechts zu verpflichten. Anderweitige Tä-

tigkeiten dürfen das Vertrauen in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Or-

densdatenschutzbeauftragten nicht gefährden. Dem steht eine Bestellung als Or-

densdatenschutzbeauftragter für mehrere Ordensgemeinschaften nicht entgegen.

(3) Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit widerrufen werden, wenn Gründe 

nach § 24 Deutsches Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter auf Lebenszeit 

dessen Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen, oder Gründe vorliegen, die nach 

der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhält-

nisse in der jeweils geltenden Fassung eine Kündigung rechtfertigen. Auf Antrag 

des Beauftragten nimmt der Ordensobere die Bestellung zurück.

§ 17 Rechtsstellung des Ordensdatenschutzbeauftragten

(1) Der Ordensdatenschutzbeauftragte ist in Ausübung seiner Tätigkeit an Weisun-

gen nicht gebunden und nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kirchen ver-

bindlichen staatlichen Recht unterworfen. Die Ausübung seiner Tätigkeit geschieht 

in organisatorischer und sachlicher Unabhängigkeit. Die Dienstaufsicht ist so zu 

regeln, dass dadurch die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

(2) Das der Bestellung zum Ordensdatenschutzbeauftragten zugrunde liegende 

Dienstverhältnis kann während der Amtszeit nur unter den Voraussetzungen des § 

16 Absatz 3 beendet werden. Dieser Kündigungsschutz wirkt für den Zeitraum von 

einem Jahr nach der Beendigung der Amtszeit entsprechend fort, soweit ein kirch-

liches Beschäftigungsverhältnis fortgeführt wird oder sich anschließt.



(3) Dem Ordensdatenschutzbeauftragten wırd Ae für dIie Erfüllung SC1INer urgaben
angemeEsSsChNE Personal- und Sachausstattung ZU!r Verfügung ESTE. Er verfügt über
einen eıgenen Jährlıchen ausha
(4) Olfern Personal notwendig 1st, wa AMes der Ordensdatenschutzbeauftragte AdUS,
Qas VOT e1ner kırc  ıcCchen Stelle angestellt wIrd. IIe VO Ordensdatenschutzbeauf-
ctragten ausgewählten und VO  — Qleser kırc  ıchen Stelle angestellten Mitarbeiter
unterstehen der Ihenst- und achaufsich des Ordensdatenschutzbeauftragten und
können 11UTr mıt SE1INemM Einverständniıs VO  — der kirchlichen Stelle gekünd1gt, VCI-

oder abgeordnet werden.
(5) Der Ordensdatenschutzbeauftragte 1st oberste Dienstbehörde 1 ınne des

Straiprozessordnung. Er trıfft Ale Entscheidung über Aussagegeneh-
mıgungen für SeEInNen Bereich ın e1gener Verantwortung. Der Ordensdatenschutz-
beauftragte 1st Ooberste Aufsichtsbehörde 1 ınNNe des Verwaltungsgerichts-
ordnung.
(6) Der Ordensdatenschutzbeauftragte este 1m Einvernehmen mi1t dem ()r-
densoberen einen Vertreter, der 1m Fall SC1INer Verhinderung dIie unaufschiebharen
Entscheidungen tfft Für den Vertreter <allı Ahsatz entsprechend.
(7) Der Ordensdatenschutzbeauftragte 1st, auch ach Beendigung SC1INES Auftrages,
verpflichtet, über Ae ıhm ın SC1INer Eigenschaft als Ordensdatenschutzbeauftragtem
ekannt gewordenen Angelegenheılten Verschwiegenheit bewahren. 168 <allı
nıcht für Mitteilungen 1 Menstlichen Verkehr oder über Tatsachen, Ae offenkundig
Sind oder iIhrer Bedeutung ach keiner Geheimhaltung edurien.
(8) Der Ordensdatenschutzbeauftragte darTt, auch WEnnn SC1IN Auftrag eendet lst,
über solche Angelegenheiten Ohne Genehmigung des Ordensoberen weder VOT (1e-
cht och außergerichtlic ussagen Oder Erklärungen abgeben. IIe Genehmigung,
als eu aUSZUSaßgeCN, wırd ın dere erteilt. Unberührt hleibt Ae gesetzlich he-
sgründete Pflicht, Straftaten anzuzeıgen.

uTgaben des Ordensdatenschutzbeauftragten
(1) Der Ordensdatenschutzbeauftragte wacht über Ae Einhaltung der Vorschnften
AMeser Oranun SOWIE anderer Vorschnften über den Datenschutz. er kann Emp-
fehlungen ZUT Verbesserung des Datenschutzes e  en Des eıteren kann CT OQıe
Leıtung der Ordensgemeinschaft/des Klosters und der abhängigen Einrichtungen ın
Fragen des Datenschutzes hberaten. AufAnforderung der Leıtung der OÖrdensgeme1in-
schaft/des Klosters hat der Ordensdatenschutzbeauftragte Gutachten erstellen
und Bernichte erstaltiten.
(2) Ihe ın Ahsatz geNannten tellen Sind verpflichtet, den Ordensdatenschutz-
beauftragten he] der Erfüllung SC1INer urgaben unterstutzen. Ihm 1st el 1NS-
besondere

Auskunft SeEINeN Fragen SOWIE Einsicht ın alle Unterlagen und Akten
gewähren, Ae 1m Zusammenhang mıt der Verarbeitung personenbezogener
aten stehen, namentlich ın Ae gespeicherten aten und ın dIie Datenverar-
beitungsprogramme,88

(3) Dem Ordensdatenschutzbeauftragten wird die für die Erfüllung seiner Aufgaben 

angemessene Personal- und Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Er verfügt über 

einen eigenen jährlichen Haushalt.

(4) Sofern Personal notwendig ist, wählt dies der Ordensdatenschutzbeauftragte aus, 

das von einer kirchlichen Stelle angestellt wird. Die vom Ordensdatenschutzbeauf-

tragten ausgewählten und von dieser kirchlichen Stelle angestellten Mitarbeiter 

unterstehen der Dienst- und Fachaufsicht des Ordensdatenschutzbeauftragten und 

können nur mit seinem Einverständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt, ver-

setzt oder abgeordnet werden. 

(5) Der Ordensdatenschutzbeauftragte ist oberste Dienstbehörde im Sinne des

§ 96 Strafprozessordnung. Er trifft die Entscheidung über Aussagegeneh-

migungen für seinen Bereich in eigener Verantwortung. Der Ordensdatenschutz-

beauftragte ist oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwaltungsgerichts-

ordnung.

(6) Der Ordensdatenschutzbeauftragte bestellt im Einvernehmen mit dem Or-

densoberen einen Vertreter, der im Fall seiner Verhinderung die unaufschiebbaren 

Entscheidungen trifft. Für den Vertreter gilt § 16 Absatz 2 entsprechend.

(7) Der Ordensdatenschutzbeauftragte ist, auch nach Beendigung seines Auftrages, 

verpflichtet, über die ihm in seiner Eigenschaft als Ordensdatenschutzbeauftragtem 

bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt 

nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig 

sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(8) Der Ordensdatenschutzbeauftragte darf, auch wenn sein Auftrag beendet ist, 

über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des Ordensoberen weder vor Ge-

richt noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung, 

als Zeuge auszusagen, wird in der Regel erteilt. Unberührt bleibt die gesetzlich be-

gründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen.

§ 18 Aufgaben des Ordensdatenschutzbeauftragten

(1) Der Ordensdatenschutzbeauftragte wacht über die Einhaltung der Vorschriften 

dieser Anordnung sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz. Er kann Emp-

fehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben. Des Weiteren kann er die 

Leitung der Ordensgemeinschaft/des Klosters und der abhängigen Einrichtungen in 

Fragen des Datenschutzes beraten. Auf Anforderung der Leitung der Ordensgemein-

schaft/des Klosters hat der Ordensdatenschutzbeauftragte Gutachten zu erstellen 

und Berichte zu erstatten. 

(2) Die in § 1 Absatz 2 genannten Stellen sind verpflichtet, den Ordensdatenschutz-

beauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Ihm ist dabei ins-

besondere 

1. Auskunft zu seinen Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu 

gewähren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener 

Daten stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und in die Datenverar-

beitungsprogramme,



während der Ihenstzeıt Zutrtt en Dienstraäaumen, dIie der Verarbeitung
und Aufbewahrung automahtısıerte Datelen dienen, gewähren,

SOWEIT nıcht sonstge kırchliche Vorschnften entgegenstehen.
(3) Der Ordensdatenschutzbeauftragte erstellt Jährlic einen Tätigkeitsbericht, der
dem Ordensoberen vorgelegt und der Offentlichkeit zugänglich emacht WITrd. Der
Tätigkelitsbericht S11 auch C1INe Darstellun der wesentlichen Entwicklungen des
Datenschutzes 1 niıchtkiırchlichen Bereich enthalten.
(4) Der Ordensdatenschutzbeauftragte wıirkt auf Ae Zusammenarbeit mıt den Irch-
lichen tellen, insbesondere m1t den Diözesandatenschutzbeauftragten und den
Ordensdatenschutzbeauftragten, hın.
(5) /fu SCEINemM Aufgabenbereiche OQıe 7Zusammenarbeit mi1t den A1özesanen und
staatlichen Beauftragten für den Datenschutz.

Beanstandungen durch den Ordensdatenschutzbeauftragten ULE JUGQLUNNUÜN
(1) Stellt der Ordensdatenschutzbeauftragte erstOobne dIie Vorschnften Meser
Oranun oder andere Datenschutzbesummungen Oder sonstge Mängel he]l
der Verarbeitung personenbezogener aten fest, beanstandet CT Qiese SEeTI-
Zung e1ner angemessenen FTIST ZU!T ehebun gegenüber der hbetroffenen kırchlichen
Dienststelle.
(2) Wird Ae Beanstandung nıcht Irnstgerec ehoben, verständigt der TACNSAA-
tenschutzbeauftragte OQıe U1IsSıc uUuhrende Stelle und ordert S1P e1ner ellung-
nahme auf.
(3) Der Ordensdatenschutzbeauftragte kann VO  — Ce1nNer Beanstandung bsehen Oder
auf &e1iNe Stellungnahme der U1IsSıc führenden Stelle verzichten, WEnnn ( sıch
unerhebliche Mängel handelt, deren ehebun mttTierweile erfolgt 1sT
(4) Miıt der Beanstandung kann der Ordensdatenschutzbeauftragte Vorschläge ZU!r

beseltigun: der Mängel und ZUr sonsthgen Verbesserung des Datenschutzes verbinden.
(5) IIe ema Ahs abzugebende Stellungnahme SOl auch &e1INe Darstellun der
Maßnahmen enthalten, Ae aufgrund der Beanstandung des Ordensdatenschutzbe-
auftragten getroffen worden SINdA.
(6) Zur Gewährleistung der Vorschnften Qieser Oranun und anderer Vorschnften
über den Datenschutz kann der Ordensdatenschutzbeauftragte gegenüber der he-
troffenen Dienststelle Maßnahmen ZUT Beseltigun testgestellter erstobhe he]l der
rhebung, Verarbeitung Oder Nutzung personenbezogener aten Oder technıscher
und organıisatorischer Mängel anorcdnen. Wird Aiese Oranun nicht Instgemäß
umgesetZztT, hat sich der Ordensdatenschutzbeauftragte OQıe UTIsıc uUuhnrende
Stelle wenden, Ae zeitnah über OQıe notwendigen Maßnahmen entschelidet.

Betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz

(1) Kıirchliche tellen 1 ınNNe des Ahsatz 2, Ae personenbezogene aten QUTO-
matısi]ert erheben, verarbeiten oder nutzen, können einen betreblichen aten-
schutzbeauftragten SCHT  1C hestellen
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2. während der Dienstzeit Zutritt zu allen Diensträumen, die der Verarbeitung 

und Aufbewahrung automatisierter Dateien dienen, zu gewähren, 

soweit nicht sonstige kirchliche Vorschriften entgegenstehen. 

(3) Der Ordensdatenschutzbeauftragte erstellt jährlich einen Tätigkeitsbericht, der 

dem Ordensoberen vorgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Der 

Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstellung der wesentlichen Entwicklungen des 

Datenschutzes im nichtkirchlichen Bereich enthalten. 

(4) Der Ordensdatenschutzbeauftragte wirkt auf die Zusammenarbeit mit den kirch-

lichen Stellen, insbesondere mit den Diözesandatenschutzbeauftragten und den 

Ordensdatenschutzbeauftragten, hin. 

(5) Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Zusammenarbeit mit den diözesanen und 

staatlichen Beauftragten für den Datenschutz.

§ 19 Beanstandungen durch den Ordensdatenschutzbeauftragten

(1) Stellt der Ordensdatenschutzbeauftragte Verstöße gegen die Vorschriften dieser 

Anordnung oder gegen andere Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so beanstandet er diese unter Set-

zung einer angemessenen Frist zur Behebung gegenüber der betroffenen kirchlichen 

Dienststelle. 

(2) Wird die Beanstandung nicht fristgerecht behoben, so verständigt der Ordensda-

tenschutzbeauftragte die Aufsicht führende Stelle und fordert sie zu einer Stellung-

nahme auf.

(3) Der Ordensdatenschutzbeauftragte kann von einer Beanstandung absehen oder 

auf eine Stellungnahme der Aufsicht führenden Stelle verzichten, wenn es sich um 

unerhebliche Mängel handelt, deren Behebung mittlerweile erfolgt ist.

(4) Mit der Beanstandung kann der Ordensdatenschutzbeauftragte Vorschläge zur 

Beseitigung der Mängel und zur sonstigen Verbesserung des Datenschutzes verbinden. 

(5) Die gemäß Abs. 2 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der 

Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung des Ordensdatenschutzbe-

auftragten getroffen worden sind. 

(6) Zur Gewährleistung der Vorschriften dieser Anordnung und anderer Vorschriften 

über den Datenschutz kann der Ordensdatenschutzbeauftragte gegenüber der be-

troffenen Dienststelle Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Verstöße bei der 

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten oder technischer 

und organisatorischer Mängel anordnen. Wird diese Anordnung nicht fristgemäß 

umgesetzt, hat sich der Ordensdatenschutzbeauftragte an die Aufsicht führende 

Stelle zu wenden, die zeitnah über die notwendigen Maßnahmen entscheidet.

§ 20 Betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz

(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 1 Absatz 2, die personenbezogene Daten auto-

matisiert erheben, verarbeiten oder nutzen, können einen betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten schriftlich bestellen. 



(2) Sind m1t der automatısıerten Datenerhebung, -verarbeitung Oder -nutzung mehr
als zehn ersonen befasst, So11 en betnebhlicher Datenschutzbeauftragter este
werden.
(3) Zum betmehbhlichen Datenschutzbeauftragten Qarf 11UrTr este werden, WerTr dIie ZU!r

Erfüllung SC1INer uIgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit hesitzt. Mit
Qieser Aufgabe kann auch C1INe Person außerhalb der kirchlichen Stelle hbetraut WT -—

den Eın betneblicher Datenschutzbeauftragter kann VO  — mehreren kırc  ıchen
tellen este werden.
(4) Der hbetrebliche Datenschutzbeauftragte 1sT dem LeIiter der kırc  ıchen Stelle
unmıttelbar unterstellen. er 1st ın usübun: SC1INer Fachkunde auf dem Gebiet
des Datenschutzes welsungsfrel. er dQdarf der Erfüllung SC1INer urgaben nıcht
benachtelligt werden.
(5) IIe kırc  ıcCchen tellen en den betnmeblichen Datenschutzbeauftragten he]l der
Erfüllung SC1INer urgaben unterstutzen. Betroffene können sıch Jederzeıt den
betmeblichen Datenschutzbeauftragten wenden.
(6) Ist en betnmeblicher Beauftragter für den Datenschutz este worden, 1st OQıe
Kündigung SC1INES Arbeitsverhältnisses unzulässıg, ( S11 denn, Qass Tatsachen VOT-

liegen, welche Ae verantwortliche Stelle ZU!T Kündigung AUS wichüugem TUnN! Ohne
Einhaltung der Kündigungsf{rist berec  1  en Nach der Abberufung als betnmeblicher
Beauftragter für den Datenschutz 1st dIie Kündigung Innerhalh CE1INES Jahres ach der
Beendigung der Bestellung unzuläss1g, ( S71 denn, Qass Ae verantwortliche Stelle
ZU!r Kündigung AUS wichüugem TUnN! ohne Einhaltung Ce1nNer Kündigungsirist he-
rechtigt 1sSt.
(7) Zur Erhaltung der ZU!r Erfüllung SC1INer urgaben erforderlichen Fachkunde hat
OQıe verantwortliche Stelle dem betnebhlichen Beauftragten ür den Datenschutz OQıe
Teilnahme FOort- und Welterbildungsveranstaltungen ın angemesschemM Umfang

ermögliıchen und deren Kosten übernehmen.
(8) Im Übrigen MNndet entsprechende Anwendung.
(9) Sind mi1t der automatsıerten Datenerhebung, -verarbeitung Oder -nutzung
nıger als elr ersconen befasst, kann Ae Erfüllung der urgaben des betneblichen
Datenschutzes ın anderer eISE erese werden.

21 uTgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(1) Der betnehliche Datenschutzbeauftragte wırkt auf dIie Einhaltung Qieser nord-
nung und anderer Vorschnften über den Datenschutz hın. /fu Alesem WRecC kann
sıch ın /7ZweIlfelsfällen den Ordensdatenschutzbeauftragten ema KDO WE -

den er hat insbesondere
AIie ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, m1t
deren personenbezogene aten verarbeitet werden sollen, überwa-
chen:;: Aesem WRecC 1st über Orhaben der automatısıerten Verarbel-
Lung personenbezogener aten rechtzeiug unterrichten,
Ae he]l der Verarbeitung personenbezogener aten tatıgen ersonen urc
gee1ıgnete Maßnahmen mıt den Vorschnften AMeser Oranun: SOWIE anderer90

(2) Sind mit der automatisierten Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung mehr 

als zehn Personen befasst, so soll ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt 

werden. 

(3) Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die zur 

Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Mit 

dieser Aufgabe kann auch eine Person außerhalb der kirchlichen Stelle betraut wer-

den. Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter kann von mehreren kirchlichen 

Stellen bestellt werden.

(4) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter der kirchlichen Stelle 

unmittelbar zu unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet 

des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht 

benachteiligt werden. 

(5) Die kirchlichen Stellen haben den betrieblichen Datenschutzbeauftragten bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Betroffene können sich jederzeit an den 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten wenden.

(6) Ist ein betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz bestellt worden, so ist die 

Kündigung seines Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vor-

liegen, welche die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 

Einhaltung der Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung als betrieblicher 

Beauftragter für den Datenschutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der 

Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass die verantwortliche Stelle 

zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist be-

rechtigt ist. 

(7) Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Fachkunde hat 

die verantwortliche Stelle dem betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz die 

Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen in angemessenem Umfang 

zu ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen. 

(8) Im Übrigen findet § 16 entsprechende Anwendung.

(9) Sind mit der automatisierten Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung we-

niger als elf Personen befasst, kann die Erfüllung der Aufgaben des betrieblichen 

Datenschutzes in anderer Weise geregelt werden.

§ 21 Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

(1) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wirkt auf die Einhaltung dieser Anord-

nung und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu diesem Zweck kann er 

sich in Zweifelsfällen an den Ordensdatenschutzbeauftragten gemäß § 16 KDO wen-

den. Er hat insbesondere

1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit 

deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwa-

chen; zu diesem Zweck ist er über Vorhaben der automatisierten Verarbei-

tung personenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten,

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch 

geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften dieser Anordnung sowie anderer 



Vorschnften über den Datenschutz und m1t den Jewelligen besonderen TIOF-
dernissen des Datenschutzes machen.

(2) Dem betnebhlichen Datenschutzbeauftragten 1sT VOT der verantwortlichen Stelle
&e1iNe Übersicht ach 39 Ahsatz ZU!T Verfügung tellen
(3) Der betnmehliche Datenschutzbeauftragte macht Ae Angaben ach 39 Ahsatz
Nr. hıs aufraJedermann ın gee1gneter e1ISE ver  ar, der en berechtigtes
Interesse nachweiIst.

Ermächtigungen r  eIhe ZU!T Durchführung Qieser Anordnung erforderlichen Kegelungen In der ()r-
densobere. Er legt insbesondere fest

a} den Inhalt der Meldung ema 39
den Inhalt der schriftlichen Verpflichtungserklärung ema Satz 2, ULE JUGQLUNNUÜNdIie technıschen und organisatorischen Maßnahmen ema Satz L,

d) dIie Erfüllung der urgaben des betnmeblichen Datenschutzes ema Ah-
SaTl7z

273 Schlussbestimmung
1ese Anordnung Imit 2 ın Kraft
Gleichzeitg T1 OQıe Oranun: über den kirchlichen Datenschutz KDO VO ... ]
aquber Kraft

Auf der Mitgliederversammlun: der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) unı 2014
heschlossen und den Ördensgemeinschaften päpstlichen Rechts 7U Inkraftsetzung empfohlen.
Redaktionel Urc das -Generalsekretanat überarbeitete Fassung (Stand ().072 201 5)
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Vorschriften über den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfor-

dernissen des Datenschutzes vertraut zu machen.

(2) Dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist von der verantwortlichen Stelle 

eine Übersicht nach § 3a Absatz 2 zur Verfügung zu stellen.

(3) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte macht die Angaben nach § 3a Absatz 2 

Nr. 1 bis 7 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar, der ein berechtigtes 

Interesse nachweist.

§ 22 Ermächtigungen

Die zur Durchführung dieser Anordnung erforderlichen Regelungen trifft der Or-

densobere. Er legt insbesondere fest: 

a) den Inhalt der Meldung gemäß § 3a 

b) den Inhalt der schriftlichen Verpflichtungserklärung gemäß § 4 Satz 2, 

c) die technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 6 Satz 1,

d) die Erfüllung der Aufgaben des betrieblichen Datenschutzes gemäß § 20 Ab-

satz 9.

§ 23 Schlussbestimmung

Diese Anordnung tritt am […] in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz – KDO vom […] 

außer Kraft.

*  Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) am 4. Juni 2014 

beschlossen und den Ordensgemeinschaften päpstlichen Rechts zur Inkraftsetzung empfohlen. 

Redaktionell durch das DOK-Generalsekretariat überarbeitete Fassung (Stand: 20.02.2015).


